
Die Hauptmaske von OK.KIWO 

ist in drei Teile gegliedert: 

Meldungen ÌÌ
 
 
 

Prozesskette:  ÌÌ
Verlauf und Status der Meldung 
 
 
 
 

Daten zur Meldung und zu PersonenÌÌ

Unterstützung bei Meldungen zur Kindeswohlgefährdung
Im §8a des SGBVIII ist der Schutzauftrag 
an die Jugendämter bei Kindeswohl-
gefährdung verankert. Das Jugendamt 
muss geeignete Maßnahmen in die Wege 
leiten, wenn es Anhaltspunkte hat, die 
auf eine Gefährdung hindeuten. Werden 
relevante Institutionen wie Familienge-
richt oder Polizei miteinbezogen, so wirkt 
das Jugendamt koordinierend mit. Das 
Jugendamt muss auf Meldungen in kür-
zester Zeit zuverlässig reagieren.

Die Jugendämter bzw. Landesjugendäm-
ter haben Vorgehens-, Bewertungs- und 
Dokumentationsstandards entwickelt, um 
jede Meldung einheitlich zu bearbeiten. 
OK.KIWO unterstützt diese Vorgehens-
weisen und prozessorientierte Standards.
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OK.KIWO

Soziales

Nachweisbarer Meldungseingang``
Dokumentation der Aktivitäten und Informationen``
Einheitliche Meldungsbearbeitung nach vereinbar-``
tem Prozessmodell
Automatische Benachrichtigung bei nicht behandel-``
ten Meldungen
Sicherheit für Verantwortliche und Beteiligte``
Datenaustausch mit OK.JUG und anderen Jugendhil-``
feprogrammen

Ihre Vorteile durch OK.KIWO



AKDB, Herzogspitalstraße 24, 80331 München
Telefon +49 89 5903-0, Telefax +49 89 5903-1845, E-Mail mailbox@akdb.de, www.akdb.de

OK.KIWO unterstützt zuständige Personen bei einer effizienten Erfassung und Bear-
beitung eingehender Meldungen. Jede Behörde kann das Programm individuell an die 
organisatorischen Erfordernisse anpassen. OK.KIWO weist den Meldungseingang nach.

Die Bearbeitung einer Meldung erfolgt in einem definierten Prozessschema: Aktueller 
Stand, noch zu bearbeitende und bereits bewertete Schritte werden farblich unter-
schiedlich gekennzeichnet und sind somit sofort erkennbar. Die einzelnen Prozessschrit-
te enthalten Checklisten, die die Aufnahme und Bearbeitung von Meldungen unterstüt-
zen. Meldungen werden nach einer einheitlichen Vorgehensweise behandelt. Dies gibt 
den Beteiligten und Verantwortlichen Sicherheit. 

Das Jugendamt kann relevante Stellen außerhalb der Behörde – wie z. B. Jugendhilfeein-
richtungen, Kindergärten, Krankenhäuser, Ärzte – autorisieren, Meldungen über geführ-
te Web-Formulare abzusetzen. 

Ein Datenaustausch mit dem Jugendhilfefachverfahren OK.JUG und anderen Jugend-
hilfeprogrammen ist möglich. Personenbezogene Informationen werden aus OK.JUG 
abgefragt. Daten für die weitere sozialpädagogische Arbeit werden an OK.JUG überge-
ben.

Nimmt eine zuständige Fachkraft in einer festgelegten Zeitspanne eine Meldung nicht 
an, erfolgt die automatische Benachrichtigung des Verantwortlichen, und zwar so 
lange bis die Meldung schließlich entgegengenommen wird. Genauso verhält es sich bei 
jedem weiteren Schritt der Prozesskette. Zeitliche Abläufe und Organisationsstrukturen 
sind dabei individuell definierbar.

Alle Aktivitäten zu einer Meldung, getroffene Entscheidungen und persönliche Verant-
wortlichkeiten werden in OK.KIWO automatisch mit Datum und Uhrzeit protokol-
liert. Über den Eingang einer Meldung und den weiteren Verlauf kann individuell eine 
Gesamtdokumentation erstellt werden.

Vorteile für die Ämter

OK.KIWO

System-

informationen

–	 JAVA-Entwicklung 

in JEE-Architektur

–	 plattformunab-

hängig

Datenbanken 

–	 Oracle

–	 SQL-Server


